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 Kleiner Nachtrag 

Der Referendar hatte heute seine erste Lehrprobe. Letzten Freitag hat er einen Elternrundbrief
rausgegeben, in dem er ausdrücklich gebeten hatte, die Kinder heute superpünktlich in die
Schule zu schicken. Sollte ein Kind von zu Hause zu spät losgehen, so dürfe es auf keinen Fall in
die Klasse kommen, sondern solle in die Nachbarklasse gehen.

Er hat eine 3 bekommen (hat er den Kindern erzählt, wobei er kräftig über die Seminarleiterin
geschimpft hat), weil er schlecht erklärt hat und - jetzt kommt`s, haltet euch fest: IN SEINER
LEHRPROBE HAT EIN KIND AUF DEN BODEN GEKOTZT!!! Und bis die Putzfrau gekommen ist, is
halt ein wenig Zeit verstrichen...und dann ist er net rechtzeitig fertig geworden...und hat kräftig
überzogen...

Normalerweise würde er mir ja leid tun. Normalerweise. Aber was glaubt ihr, wie ich heute
gegrinst habe, als Söhnchen mir das berichtet hat... 

Lieben Gruß,
gudsek
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